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§ 3 Gefährdungsbeurteilung 
 
(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes 
hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und 
Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können.  
Ist dies der Fall, hat er alle möglichen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten 
zu beurteilen und dabei die Auswirkungen der Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe in der 
Arbeitsstätte zu berücksichtigen.  
Bei der Gefährdungsbeurteilung hat er die physischen und psychischen Belastungen sowie bei 
Bildschirmarbeitsplätzen insbesondere die Belastungen der Augen oder die Gefährdung des 
Sehvermögens der Beschäftigten zu berücksichtigen. 
Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs 
nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. 
Sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind zu berücksichtigen. 
 
(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchgeführt wird. 
Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu 
lassen. 
 
(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Tätigkeiten zu dokumentieren. In 
der Dokumentation ist anzugeben, welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können und welche 
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 4 durchgeführt werden müssen. 
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Teil 4 
Sonstige Tätigkeiten 
 
(1) Pflichtvorsorge bei: 

… 
 
(2) Angebotsvorsorge bei: 

1. Tätigkeiten an Bildschirmgeräten 
 
Die Angebotsvorsorge enthält das Angebot auf eine angemessene Untersuchung der Augen und 
des Sehvermögens. Erweist sich auf Grund der Angebotsvorsorge eine augenärztliche 
Untersuchung als erforderlich, so ist diese zu ermöglichen. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend für 
Sehbeschwerden. Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre 
Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn Ergebnis der Angebotsvorsorge ist, 
dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind; 


